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Stellungnahme der GEW zu den „Bestimmungen für den Schulsport – RdErl d. MK“ vom 01.01.2011

Die GEW lehnt den Erlass in der vorliegenden Fassung ab.

Begründung:

Auch wenn die GEW grundsätzlich die Weiterentwicklung curricularer Vorgaben im Sinne einer Anpassung an veränderte Gegebenheiten begrüßt, wird in dem vorliegenden Erlassentwurf diesen Veränderungen nur in Teilen Rechnung getragen. So muss leider festgestellt werden, dass in vielen weiteren Bereichen der vorliegende Entwurf nicht ausreichend konkretisiert, in Teilen unklar und lückenhaft ist.

Die Kritik sowie Veränderungsvorschläge im Einzelnen gemäß der vorliegenden Chronologie des Erlassentwurfes:

1. Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung

Während im geltenden Erlass vom 01.01.2005 insbesondere in den Punkten 1.2 und 1.3 die Kriterien zur Leistungsbeurteilung verständlich formuliert sind, sind im Entwurf die angeführten Begrifflichkeiten (Objektivität, Reliabilität, Validität) Hauptgütekriterien psychodiagnostischer Verfahren und im wissenschaftlichen Bereich angemessen, aber für den schulischen Alltag in dieser Form nicht anwendbar. Hier muss eine klare kriteriengeleitete Formulierung für die – eher prozessbezogene – Leistungsfeststellung erfolgen. Die Trennung von Lernsituation (Leistungsfeststellung) und Leistungssituation (Leistungsbewertung) ist unbedingt zu beachten.

2. Befreiung vom Sportunterricht
Die GEW hält die per Erlass geregelte Verpflichtung,  grundsätzlich am Sportunterricht teilnehmen zu

müssen, während eine Schülerin ihre Menstruation hat, für unangemessen und falsch.

Die Beschwerden der Menstruation sind bei Mädchen und Frauen sehr unterschiedlich. Sie 

reichen von leichtem Unwohlsein über starke Bauch- und Rückenschmerzen (Krämpfe) bis 

hin zu starken Blutungen und Kreislaufproblemen. 

Eine individuelle Selbsteinschätzung, die laut Erlassentwurf (2. Satz unter 2.3) seitens der 

Mädchen und Frauen erlernt werden soll, ist zu begrüßen, widerspricht aber der grundsätzlichen 

Verpflichtung, am Sportunterricht teilzunehmen. Entscheidet sich ein Mädchen, der körperlichen 

Belastung im Sportunterricht nicht gewachsen zu sein, wird es in seiner Selbsteinschätzung, die 

einerseits laut Erlass gefördert werden soll, nicht ernst genommen, wenn es andererseits per Erlass 

zur grundsätzlichen Teilnahme verpflichtet wird.

Dem Umgang mit individuellen Menstruationsbeschwerden muss mit der nötigen Sensibilität begegnet 

werden, um die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Frauen zu fördern, daher schlagen wir 

folgende Formulierung vor:

Während der Menstruation nehmen die Schülerinnen nach Möglichkeit am Sportunterricht teil. 

Sie entscheiden auf Grund ihrer individuell unterschiedlich ausgeprägten Beschwerden

selbstständig über Belastungsintensität und Pausen im Sportunterricht.

Die Schülerinnen sollen motiviert werden, trotz Menstruation körperlich aktiv zu sein, um die 

auch durchaus positiven Resultate (z.B. Entkrampfung des Unterleibs) erleben zu können.
3.1 Sportförderunterricht

Neben der für die Erteilung von Sportförderunterricht qualifizierten Lehrkraft sollte auch die 
Klassenlehrkraft an der Auswahlentscheidung beteiligt werden.

3.3 Sportveranstaltungen der Schülervertretungen

Im Unterschied zu den meisten anderen Fächern unterliegt der Sportunterricht einer besonderen Sorgfalts- und Aufsichtspflicht sowie entsprechenden Sicherheitsbestimmungen.

Der GEW erscheint es daher grob fahrlässig, dass „geeignete“ Schüler/innen mit „der Leitung und der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht“ betraut werden können. Es ist zwar wünschenswert, dass Schüler/innen im Sportunterricht und im AG-Bereich Stunden selbstständig gestalten. Jedoch fordert die GEW, dass auch von Schülern/innen initiierte Arbeitsgemeinschaften aus sicherheitstechnischen Gründen unter der permanenten Aufsicht einer Lehrkraft pro AG stehen müssen, um die Unfallrisiken zu minimieren. Grundsätzlich sollte im Sport-AG-Bereich der Unterricht von Lehrkräften erteilt werden.

5.2.1.2 Qualifikation der Lehrkräfte und der zusätzlichen Aufsichtsführenden

Die GEW kritisiert, dass für die Erteilung von Schwimmunterricht in einem Becken mit einer Wassertiefe bis zu 1,35 m der Nachweis des Bronzeabzeichens (Freischwimmer) ausreichend sein soll. Bis heute kommt während des Sportstudiums dem sogenannten „Anfängerschwimmen“ auf Grund der an dieser Stelle besonderen Methodik und Didaktik (Umgang mit Angst vor Wasser, Einüben der richtigen Schwimmtechniken) eine wesentliche Bedeutung zu. Zudem besteht im Lehrschwimmbecken eine erhöhte Unfallgefahr (z. B. Erlaubnis zu Sprüngen, Ausrutschen). Die unterrichtende Lehrkraft und die/der zusätzliche Aufsichtsführende sollten daher auch hier mindestens das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze besitzen.

5.2.1.3 Zahl der Aufsicht führenden Personen

Die GEW fordert seit Jahren eine zweite Aufsichtsperson auch für die höheren Jahrgänge 7 bis 10. Die Zahl der Nichtschwimmer/innen hat auch in diesen Altersklassen zugenommen. Eine einzige Lehrkraft kann nicht gleichzeitig die Schwimmanfänger/innen im Nichtschwimmerbecken unterrichten und die Schwimmer/innen im Schwimmerbecken beaufsichtigen. Die Beaufsichtigung einer Lerngruppe mit mehr als 15, bei großen Klassen mitunter über 30 in der Pubertät befindlichen Jugendlichen ist auf Grund der erhöhten Unfallgefahr für eine einzige, allein verantwortliche und bei einem Unfall haftende Lehrkraft unzumutbar.

Die GEW sieht es weiterhin als unerlässlich an, dass für alle Schwimmklassen zwei Fachlehrkräfte zur Verfügung stehen. 

5.2.3.5 „Innovative Sportarten“

Die GEW wünscht, dass die Schule weiterhin die Aufgabe hat, vielfältige Bewegungsangebote zu machen. Eine Möglichkeit bieten die innovativen Sportarten (z. B. Parcours), die aber ebenso wie mögliche Betreiber/innen und anders als im Erlassentwurf klar ausgewiesen werden müssen. 
Die GEW fordert das Kultusministerium auf, den vorliegenden Erlassentwurf zu überarbeiten. Die wichtige Rolle des Schulsports und seiner Funktion in der Schule und in der Lernentwicklung der Schüler/innen sowie seine Bedeutung in unserer heutigen Gesellschaft sollten wieder betont werden, denn der Erlass wird in der Entwurfsform diesem Anspruch bislang nicht gerecht.

